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Ein Schritt vor und 
zwei wieder zurück
Rückwärts immer?

Von Lars Eichert, Landesvorsitzender Haus & Grund Brandenburg
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Eigentlich wollte ich die Brandenburger Landesregierung 
einmal loben: Der Entwurf der Bauordnungsnovelle ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. Mit der geplanten Genehmi-
gungsfreistellung, der Ausweitung der Genehmigungsfiktion, 
dem Wegfall der Spielplatzpflicht bei Bauvorhaben bis zu zehn 
Wohnungen, dem Wegfall der Stellplatzpflicht für Wohnungen, 
Erleichterungen beim Dachgeschossausbau und dem Verzicht 
auf Abstellräume in Wohnungen werden viele Änderungen 
vorgenommen, die sich tatsächlich kostensenkend auswirken 
können. Bauherren erhalten damit mehr Entscheidungshoheit, 
statt Ausstattungsvorgaben erfüllen zu müssen. 
Haus & Grund hätte sich da zwar noch etwas mehr Mut ge-
wünscht, Entscheidungen für die Ausführungen der Bauten 
den Bauherren zu überlassen. Alles in allem ist es jedoch ein 
großer Schritt in die richtige Richtung, wenn es so von den 
Landtagsabgeordneten beschlossen wird und vielleicht bei 
den Abstandsvorschriften der Windräder von vorhandenen 
Wohnbebauungen noch etwas nachgebessert wird.
Dann erreichte mich kurz vor dem Wochenende die Verbände-
beteiligung zum Entwurf einer Mietpreisbegrenzungs- und 
einer Kappungsgrenzenverordnung für das Land Brandenburg. 
Das Verfassungsgericht hatte die Zulässigkeit der Mietpreis-
bremse an ihrer zeitlichen Begrenzung festgemacht. Nun soll sie 
erneut verlängert werden – diesmal aber ohne Begrenzung. Wir 
hatten schon bei der letzten Verlängerung darauf hingewiesen, 
dass die Gutachten das eigentlich nicht hergeben. Allerdings 
sehen die Ermächtigungsgrundlagen für beide Verordnungen 
eine Begründung vor, weshalb es auch diesmal wieder auf die 
erforderlichen Gutachten ankommen wird. Aber gerade die 
fehlen. Das ist umso misslicher, als sich die Anzahl der betrof-
fenen Kommunen verdoppelt hat, ohne dass uns für unsere 
Stellungnahme mitgeteilt wird, aufgrund welcher Tatsachen 
dort überhaupt ein angespannter Wohnungsmarkt ermittelt 
worden sein soll. Ebenso ist unklar, welche Maßnahmen die 
Landesregierung ergreifen will, um für Abhilfe in den jeweiligen 
Wohnungsmärkten zu sorgen.
Die von Haus & Grund veröffentlichen Mietbelastungsquoten 
in den Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten, 
lassen uns vermuten, dass die Mietentwicklungen den Erlass 
nicht hergeben. Im Übrigen wurden die letzten zehn Jahre 
auch nicht genutzt, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 
Selbst für preisgebundenen Wohnraum schrumpfen die För-
dermittel. Welche Maßnahmen die Landesregierung für den 
„freien“ Markt ergreifen, bleibt vollkommen im Dunkeln. Wir 
empfehlen der Landesregierung die Lektüre der im Bündnis 
für Wohnen erarbeiteten Maßnahmen für den Wohnungs-
markt. Eine der wichtigen Feststellungen daraus: „Nicht die 
Bezahlbarkeit, sondern die Verfügbarkeit von Wohnraum ist das 
Problem in Brandenburg.“
Mit dem Erlass der Verordnung würde jedoch alles eingerissen, 
was die Landesregierung mit der Änderung der Bauordnung an 
positiven Impulsen für den Wohnungsmarkt und den Neubau 
von Wohnungen bewirken könnte. Nach einem Schritt in die 
richtige Richtung geht es direkt wieder zwei Schritte zurück.
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